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Steuerinformationen fiir Februar 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Wirkung ab 2026 sind wichtige steuerliche Anderungen zu be- » Die elektronische Bekanntgabe von Steuerbescheiden wird zwar
achten. Dies sind vor allem die Anhebung der Entfernungspauschale, zur Regel - doch nicht wie urspringlich geplant ab 2026, son-
die Senkung der Umsatzsteuer fir Speisen in der Gastronomie und dern erst ab 2027. Der Gesetzgeber hat hier nachjustiert.

die neue Aktivrente.
* Bei betrieblichen Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugen des

Darlber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzu- Arbeitgebers, die dem Arbeitnehmer auch zur privaten Nutzung
weisen: Uberlassen werden, stellt die Erstattung der vom Arbeitnehmer
selbst getragenen Stromkosten einen steuerfreien Auslagener-
« Der Bundesfinanzhof hélt das ,,Bundesmodell“ bei der Grund- satz dar. Bis Ende 2025 gewahrte das Bundesfinanzministerium
steuer fir verfassungskonform. Es ist aber davon auszugehen, hier monatliche Pauschalen. Mit Wirkung ab 2026 wurde nun
dass die Klager Verfassungsbeschwerde beim Bundesver- eine Strompreispauschale eingefiihrt.

fassungsgericht einlegen werden.
Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Aus-
gabe fur Februar 2026. Viel Spaf3 beim Lesen!



ALLE STEUERZAHLER

Gesetzgebung: Wichtige Steuerdanderungen
ab 2026 im Uberblick
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Die vollstandige Version
dieses Artikels lesen Sie hier:

In seiner letzten Sitzung des Jahres  schale, die Senkung der Umsatzsteu-

2025 hat der Bundesrat steuerlichen  er fiir Speisenin der Gastronomie und

Anderungen mit Breitenwirkung zu-  die neue Aktivrente. Wichtige Ande-

gestimmt. Zu nennen sind vor allem  rungen sind nachfolgend aufgefiihrt.

die Anhebung der Entfernungspau-

LESEDAUER: 6 MIN.

ALLE STEUERZAHLER

Grundsteuer: Bundesfinanzhof halt
»Bundesmodell* fiir verfassungs-
konform

Der Bundesfinanzhof hat in drei Verfahren auf-
grund mdindlicher Verhandlung am 12.11.2025
entschieden, dass er die Vorschriften des Ertrags-
wertverfahrens, die nach dem sogenannten Bun-
desmodell in elf Bundeslandern fir die Bewertung
von Wohnungseigentum als Grundlage fiir die Be-
rechnung der Grundsteuer ab dem 1.1.2025 her-
angezogen werden, fir verfassungskonform halt.

Sichtweise des Bundesfinanzhofs

Der Bundesfinanzhof bestatigte inhaltlich die An-
sichten der Vorinstanzen und versagte den Re-
visionen in der Sache den Erfolg.

Die vollstandige Version

dieses Artikels lesen Sie hier: Uity e

ALLE STEUERZAHLER

Steuerbescheide: Elektronische
Bekanntgabe wird erst ab 2027
Standard

Die vollstandige Version

dieses Artikels lesen Sie hier: LB (5B

LESEDAUER: 1 MIN.

LESEDAUER: 2 MIN.

ALLE STEUERZAHLER

Grundfreibetrag und Unterhalts-
héchstbetrag und Kindergeld:
Diese Werte gelten fiir 2026

Die vollstandige Version

dieses Artikels lesen Sie hier: Uty e

LESEDAUER: 1 MIN.
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VERMIETER

Werbungskosten: Aktuelles zur
verbilligten Vermietung

Gerade wenn eine Immobilie an nahe Angehdrige
zu Wohnzwecken uberlassen wird, liegt das Ent-
gelt haufig unterhalb der ortsublichen Miete. Um
sich in diesen Fallen dennoch den vollen Wer-
bungskostenabzug zu sichern, sind einige Punkte
zu beachten.

Bei der Aufteilung in einen entgeltlichen und ei-
nen unentgeltlichen Teil ist nach § 21 Abs. 2 Ein-
kommensteuergesetz (EStG) wie folgt zu unter-
scheiden:

Betragt die vereinbarte Miete weniger als 50 %
der ortsliblichen Miete, ist die Nutzungsuiber-
lassung in einen entgeltlichen und einen un-
entgeltlichen Teil aufzuteilen. Dies hat zur Fol-
ge, dass nur die auf den entgeltlich Uberlasse-
nen Teil entfallenden Aufwendungen als Wer-
bungskosten abziehbar sind.

Betragt das Entgelt mindestens 66 % der orts-
ublichen Miete, gilt die Wohnungsiberlassung
als entgeltlich, sodass die mit der Wohnungs-
Uberlassung zusammenhangenden Kosten in
vollem Umfang abziehbar sind.

Die vollstandige Version Weiterlesen
dieses Artikels lesen Sie hier:

LESEDAUER: 3 MIN.
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GESELLSCHAFTER UND GESCHAFTSFUHRER
VON KAPITALGESELLSCHAFTEN

Offenlequng der Jahres-
abschliisse 2024: Schonfrist bis
Mitte Marz 2026

Die gesetzliche Offenlegungsfrist fir den Jahres-
abschluss fiir 2024 endete bereits am 31.12.2025.
Das Bundesamt fir Justiz hat aber nun mitgeteilt,
dass vor Mitte Marz 2026 kein Ordnungsgeldver-
fahren nach § 335 des Handelsgesetzbuchs ein-
geleitet wird.

Die vollstandige Version

dieses Artikels lesen Sie hier: Ul e

LESEDAUER: 1 MIN.

ARBEITGEBER

Behandlung von unentgeltlichen
oder verbilligten Mahlzeiten ab
2026

Mahlzeiten, die arbeitstaglich unentgeltlich oder
verbilligt an die Arbeitnehmer abgegeben werden,
sind mit dem anteiligen amtlichen Sachbezugs-
wert zu bewerten. Das Bundesfinanzministerium
hat nun die Werte fiir 2026 mitgeteilt. Das sind
4,57 EUR fiur ein Mittag- oder Abendessen und
2,37 EUR fur ein Friihstick.

Die vollstandige Version Weiterlesen
dieses Artikels lesen Sie hier:

LESEDAUER: 1 MIN.
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ARBEITGEBER

Kostenersatz beim E-Dienstwagen:
Neue Regelungen seit 2026

Bei betrieblichen Elektrofahrzeugen oder Hy-
bridelektrofahrzeugen des Arbeitgebers, die dem
Arbeitnehmer auch zur privaten Nutzung tberlas-
sen werden, stellt die Erstattung der vom Arbeit-
nehmer selbst getragenen Stromkosten einen
steuerfreien Auslagenersatz nach § 3 Nr. 50 Ein-
kommensteuergesetz (EStG) dar. Bis Ende 2025
gewahrte das Bundesfinanzministerium hier mo-
natliche Pauschalen. Mit Wirkung ab 2026 wurde
stattdessen eine Strompreispauschale eingefihrt.

Regelung bis Ende 2025
Bisher war es so, dass der Arbeitnehmer seinem

Arbeitgeber die Kosten nachweisen musste, die
ihm fir den Ladestrom tatsachlich entstanden
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ABSCHLIEBENDE HINWEISE

Zum Schadenersatz wegen
Datenschutzverstéfen einer
Finanzbehérde

Die vollstandige Version Weiterlesen
dieses Artikels lesen Sie hier:

LESEDAUER: 2 MIN.

ABSCHLIEBENDE HINWEISE

Steuern und Beitrage
Sozialversicherung:
Falligkeitstermine in 02/2026

Steuertermine (Falligkeit):

* Umsatzsteuer (Monatszahler): 10.2.2026
« Lohnsteuer (Monatszahler): 10.2.2026

» Gewerbesteuerzahler: 16.2.2026
 Grundsteuerzahler: 16.2.2026

Zahlungsschonfristen: Umsatz- und Lohnsteuer:

waren. Daflr musste er die geladene Strommenge *13.2.2026
in kWh dokumentieren und mit den je kWh ent-
standenen Stromkosten multiplizieren. Diesen

Gewerbe- und Grundsteuer:

*19.2.2026 - Gilt nicht fur Zahlungen per Scheck
Betrag konnte der Arbeitgeber steuer- und bei-
tragsfrei erstatten. Beitrage Sozialversicherung (Falligkeit):
«25.2.2026

Alle Félligkeitstermine fiir

den Februar im Detail. WS CEET

Die vollstandige Version Weiterlesen
dieses Artikels lesen Sie hier:

LESEDAUER: 4 MIN. LESEDAUER: 2 MIN.

Kontakt

VIP-Steuerképfe GmbH Drakenburger Str. 26
vip.steuerkoepfe.de 28207 Bremen

Profitieren von den Leistungen des StB-Klubs mit Winkekatze.
Bei Fragen wenden Sie sich gern an Ihren Steuerberater.

Disclaimer

Steuern im Blick ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexitat und der stdndige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewahr auszuschliefen. Steuern im Blick ersetzt nicht die individuelle personliche Beratung. Hierfir steht
Ihnen Ihr Steuerberater gerne zur Verfiigung. Steuern im Blick unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Eine Speicherung zu eigenen privaten
Zwecken oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken (nur in vollstdndiger Form) ist gestattet.

Kommerzielle Verwertungsarten, insbesondere der Abdruck in anderen Newslettern oder die Veréffentlichung auf Webseiten, bedurfen der
Zustimmung der Herausgeber. IWW Institut fir Wissen in der Wirtschaft - www.iww.de. Bildnachweise: Seite 1: yanadjan - stock.adobe.com,
Seite 2: Gorodenkoff Productions OU, Seite 3: Vitalii Shkurko - stock.adobe.com, Seite 3: Irfan - stock.adobe.com, Seite 4: pengzphoto - stock.
adobe.com. Gestaltung: WIADOK - Corporate Publishing fir Steuerberater - www.wiadok.de


https://mandanten.email/trackRedirect/112642374/112405562/YUhSMGNITTZMeTkyYVhBdWMzUmxkV1Z5YTI5bGNHWmxMbVJsTDIxaGJtUmhiblJsYm01bGQzTS9jR0Z5WVcwOVpYbEtlVnBYZUd4WldFNXNTV3B2ZUUxVVNUSk9SRVYzVFhwWmMwbHRSbmxrUjJ4cVlrZFZhVTlxUlhoTmFsRjNUbFJWTWsxcGQyZEpibVJyVTFkUmFVOXBTbGRoTVZwRFZqRmFkMkpGTVhGVWExWmhVa2RvUTFVeGFHRldiRnB4VVdwQ1lWSXhXakJYYkdSUFYwVTFTRlJyZUZOaVIzaDNWRlZvVTFJeFpFZFRXRXBWVWpGSk1sUnFRbTlYYXpGRlRVUXdhV1pSUFQwPQ==
https://mandanten.email/trackRedirect/112642374/112406076/YUhSMGNITTZMeTkyYVhBdWMzUmxkV1Z5YTI5bGNHWmxMbVJsTDIxaGJtUmhiblJsYm01bGQzTS9jR0Z5WVcwOVpYbEtlVnBYZUd4WldFNXNTV3B2ZUUxVVNUSk9SRVYzVFhwWmMwbHRSbmxrUjJ4cVlrZFZhVTlxUlhoTmFsRjNUbXBCTTA1cGQyZEpibVJyVTFkUmFVOXBTbGRoTVZwRFZqRmFkMkpGTVhGVWExWmhVa2RvUTFVeGFHRldiRnB4VVdwQ1lWSXhXakJYYkdSUFYwVTFTRlJyZUZOaVIzaDNWRlZvVTFJeFpFZFRXRXBWVWpGSk1sUnFRbTlYYXpGRlRVUXdhV1pSUFQwPQ==
https://mandanten.email/trackRedirect/112642374/112375768/YUhSMGNITTZMeTkyYVhBdWMzUmxkV1Z5YTI5bGNHWmxMbVJsTDIxaGJtUmhiblJsYm01bGQzTS9jR0Z5WVcwOVpYbEtlVnBYZUd4WldFNXNTV3B2ZUUxVVNUSk9SRVYzVFhwWmMwbHRSbmxrUjJ4cVlrZFZhVTlxUlhoTmFrMHpUbFJqTWs5RGQyZEpibVJyVTFkUmFVOXBTbGRoTVZwRFZqRmFkMkpGTVhGVWExWmhVa2RvUTFVeGFHRldiRnB4VVdwQ1lWSXhXakJYYkdSUFYwVTFTRlJyZUZOaVIzaDNWRlZvVTFJeFpFZFRXRXBWVWpGSk1sUnFRbTlYYXpGRlRVUXdhV1pSUFQwPQ==

	Gesetzgebung: Wichtige Steueränderungen ab 2026 im Überblick


	Grundsteuer: Bundesfinanzhof hält „Bundesmodell“ für verfassungskonform


	Steuerbescheide: Elektronische Bekanntgabe wird erst ab 2027 Standard
	Grundfreibetrag, Unterhaltshöchstbetrag und Kindergeld:  Diese Werte gelten für 2026
	Werbungskosten: Aktuelles zur verbilligten Vermietung


	Offenlegung der Jahresabschlüsse 2024: Schonfrist bis Mitte März 2026
	Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten ab 2026
	Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 02/2026


	Kostenersatz beim E-Dienstwagen: Neue Regelungen seit 2026
	Zum Schadenersatz wegen Datenschutzverstößen einer Finanzbehörde



